
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 9 (1893)

Heft: 29

Artikel: Konkurrenz

Autor: C.H.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-578567

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-578567
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


386 ïltn&rirtt filjwftjrrtfar SnHfcntrfttr-isitnsg (Organ für bte offtgitflen Sßublifationen be? Sé&toeig. ®ewerbeBeretnî) 9tr. 29

Hau?balt, b. b- Regelung ber Srobuftion, Stampf gegen jebe

Ueberoorteitung unb jeben ©chminbet, gegen ©cbmutsfonfurreng
unb SJ5fufd)eret. 2Bir motten Drbnung, bamit nicht ber ©roße
auf Soften be? Steinen unb mit ijitfe beê Steinen fpefutieren
unb fitfj Bereitern fönne. 2Bir bebürfen etner ©emerbeorb'

nuug unb eine? gefebliä) organifierteu ©etoerbeftanbe?, ber

biefe ©emerbeorbnung unter Sluffidjt unb Seitung be? Staate?
tjanbbaben fann.

Seutfd)Ianb unb Defterreicti ftnb un? in biefem Seftreben
öorangegangen. Stber toeber bie freimütigen Innungen Seutfd)=
taub? noch bie 3mang?innungen OefterreidöS baben gehalten,
ma? ber ©efeßgeber unb ber Hanbmerfer fid) oon ifjneit Oer«

fpradj- ©te haben freiließ bie ©ngbergigfeit unb bie Sorrechte
ber alten Sänfte mieber aufgefrifdü, aber gur innern Drbmtng
ber ®emerbett)ätigfeit meuig beigetragen, im beften <yatte finb
im 2ebrlitig?mefen einige grüd)te bemerfbar. Defterreid) ift
nod) meitergegangen unb bat ben Sefäbigung?na<bmei? ein=

geführt. Sie bortigen 3mang?inuungen bemeifen nun ibre
2eben?fraft baburd), baß fie fieb um ibre $riöitegien ftreiten,
3. 58. ob ein Hntmacher and) Sappen fabrigieren unb Der*

taufen, ob ein ©cbloffer and) fdjmieben ober ein 23äc£er fein
SIeingebäd mit einigen Snderbrötcßen oerfüßen biirfe. ©otdie
mittelalterliche ©dfranfen oermögen freilich niebt? grud)t=
bringenbe? gu fibaffen nnb paffen in unfer 3ettatter mie

murmftidjige Seüftelten in eine 2tu?fteuer. Siefe ©cßranfeu
unb fÇeffetn finb übrigen? nur bem Steiugemerbe angelegt ;

große SBerfftätten, roetebe über 20 Arbeiter befdjäftigen, finb
frei, fie tonnen probugieren unb oerfaufett, ma? unb mie fie
motten. Sttfo greitjeit für bie ©roßen auf Soften ber Steinen
unb ©djmacbeu. gür jotdje ©emerbeorbnung unb ©ociat=

potitit müffen mir un? bebanten!
(gurtfepung folgt.)

Sîmtïurrenj.
(Son etnent Strbeiter ber 93ui6et6rand)e.)

Stnfcbtießenb ait belt üorangegangenen Slrtifel „ba? §aub=
mert bat feinen gotbenen 23oben mebr" im Unterhaltung?'
btatt einer frühem Stummer biefe? Statte? entmerfe ich bie?=

mat ein Sitb über ben eben angeführten Site!. Ser Sampf
um? Safein ift eine gotge Don Sonfurrenj in gnbuftrie. unb
©etoerbe. 6? mirb biefer berfd)ieben geführt, angefeben unb
beurteilt, ©brlid) ift bie Sonfurreng, menn fie at? 28ettbe=

roerb auftritt um ben erften Stang in einem Seruf, menn
ber Sampf bon tüchtigen Hanbmerfera unb unter benfetben

fetbft geführt mirb. „Sltit ungefdjulten ©egnern fid) meffen

ift feige". Siefe erftere Slrt ift aber am ©rlöfdjen. Staffen'
probuftion ift bie Sebife ber ©egenmart.

Stuch biefe? gabr mieberum geigen un? bie tantonalen
Stu?fteßungen mabi'baft fdjöne Silber bon ©emerbetücbtigfeit.
Stber immer muff man fid) fagett, baß biefe noch unbodfommen
finb in Slnbetracßt ber Seteitigung. ®? märe 3. S. auf bem

2attbe noch mand) tüchtige?, mau biirfte fageu geniale?
SMftertein 3U finben, bem eine Seteitigung unmöglich ge=

macht mirb. SBarrtm, braucht nicht gefagt 3U merbeic. Siefe
Slu?fteltungerr motten un? immer mehr unb mehr geigen, baß
bie Hanbmerfer befirebt finb, rechte Sßare in Sonfum 3U

bringen unb mit biefem aud) ihrem eigenen ©tanbe „@bre"
gu berfchaffen. Seiber ift audi ber 3n>ed biefer Seftrc
bungen noch tauge nicht erreicht, SBieberum roirft bie ©e'
merbefreibeit ftöreub. 22a? nüßt Sich, ehrlicher Hanbmerfer,
Sein gemiffenbafte? Seftreben, an 2tu?ftettungen Seine Sre
butte ju geigen, menn Su für Seine gute Slrbeit feinen
Stbfaß baft, ober beffer gefagt, menn Sir biefe nicht at?

fotdfe gefchäht unb anerfannt mirb? ©eit einigen gaßren
ift ber Segriff, bie gute Slrbeit gu febä^en, bebeutenb ber=

fdimunben im menfdjlichen ®efettfd)aft?Ieben. ®? mirb menig
barnad) gefragt; menn'? nur billig ift, auf Qualität mirb
nicht gefeben. Sie ©djmußfonfurreng überflutet alte?. SJtandj

fotibe? ©efd)äft ift be?halb febon 3U ©runbe gerichtet roorben.

SJtamh tüchtiger Hanbmerfer muß be?batb am Hungertuch
nagen, er fann feine SBare nicht mehr abfeßen. ©rfcßredenbe
Seifpiete biefer Strt mei?t auch bie SJtöbetbrandje auf.

SBie fann nun geholfen merben?

Slngenontmetr, e? mürbe binnen turgem ein Seit ber 3'anft
eingeführt, e? müßte fid) ber ©efette bureb ein SMfterftüd
ba? 2Jteifter= 9Î e «h t er merben, e? mürben Serbete gemacht,
baß feiner in ein anbere? Hanbmerf übergreifen biirfte,
fo ift nid)t überfcßäßt, menn gefagt mirb (alte Hanbtoerfe
in? Stuge gefaßt), baß mot)I ein Sritteit megfatten mürbe.
Stuf biefe Strt müßte uubebingt bie ©eßmußfonfurreng ber

ehrt id) en ben Stab räumen. — Senfe man fid) nun ba?
fdjöne Slrbeitlfelb, ba? bem tüchtigen % Seit eingeräumt
mürbe! gür manchen boffnung?üotlen güngting märe mieber
mehr ©etegenbeit geboten, nach feinen SBanberjabrert fid)
fetbftänbig machen gu fönnen. — 2ßa? nüßt ihm eine gute
Sebrgeit? 2Bo ift 3mecf unb 3^1 unferer im SSerben be=

griffenen fehönen gnftitute, ber fantonaleu Sebrroerfftätten,
menu er bem in itjm ermaebteu Srieb, feine ermorbenen
Senntniffe ben Stitmenfcben 311 geigen, nid)t gotge teiften,
fie nidjt für ihn fetbft Derroenbeit fann unb er bann fo ge=

bunben in ber SBelt haftest Stan fonnte bann bie Sennt=
niffe mit öottem Stecht auch ein tote? Sapitat nennen, mie
ba? ©elb eine? deichen, ber e? nicht cirfulieren läßt. Dbet
menu er bann noch at? geplagte? Steiftertein fchlechter baran
ift at? ein Strbeiter, mo ift bann ber Sohn für feine 2ebr=
geit —

2ßenn e? länger fo fortgebt, mirb e? immer noch fchlechter.
Sttfo einmal ber „©emerbefreibeit" einen ©djtag berfeßen
(©? banbelt fid) hier nicht um ein Häuflein ©d)üd)ter.) —
Stuch anbern ....'©chußoereinen ftebt ba? Stecht ber

gnitiatibe 3U ©ebote. Hoffentlich mürben aud) ihnen
50,000 Unterfchriften guftiefeen. — Saß in meinen Strtifetn
biet bon ber „©etbftänbigfeit" bie 3tebe ift, fönnte man mir
aud) tabetu unb fagen, e? fönnen nid)t äße Steifter merben,
man muffe aud) tüchtige Strbeiter haben, um bie großen ©e=

fd)äfte 311 erhalten. Hdju bemerfe id), baß meine ©ebanfen
nicht fpccieß nur auf biefe? gelegt finb. Stuch macht fich

noch lange nicht bei aCteu biefer Srieb gettenb. Sttfo gute
Strbeiter gäbe e? im ©egenteil nod) mehr. ®? ftünbe ihnen
nichts anbere? 31t ©ebote, um bei ihren ©enoffen fortgn=
fommen, at? auf ihre eigene Südltigfeit Sebadjt 3U nehmen,

grüber tourbe auch mehr 3"t auf bie SBanberjabre bertegt,
at? Heutgutage. — £ommt e? nicht feiten bor, baß 3. S. fo
ein unge3ogene? Siutterfinb, ba? man in ber grembe nicht
mehr Perroenben fonnte, fchon nach einigen SSodjen ober
Stonaten in feine Heimat gurüdfebrt unb fich bann auf'?
fUleiftern bertegt? Sticht ungern entftehen au? fotd)en no^
2ehrjungen'3üd)ter. — Senfe man fid) nun mieber, ma?

auf einem fotcEjen Siefer für grüdjte entftehen. Hier geigt
fich ein fetjr rounber Sanft im 2ebrting?mefen. Hieran?
entftebt eine gefährliche ^onfurreug, ober fie ift fchon lange
gepftangt morben unb im üppigen 2Bad)?tum begriffen.

Stilen biefen faulen gnftitutionen, bie bie ©emerbefreibeit
herbeigeführt, fann bei gutem SStüen grünblich abgeholfen
merben. Um 3mecf unb 3«! ber 2 e h r m e r f ft ä 11 e n unb
ber 2ebrting?prüfnngen sur ootten ©ettung gu brin'
gen, muß barauf Sebacßt genommen merben, bem ftrebfamen
©efetlen gu feinem 3iele P Derbelfen. — 2Bir haben Strbeiter=

fadjoereine, Steifterfachoereine, überhaupt ©eroerbeoereine,' bie
im ftanbe finb, etma? an ber ©adfe 3U thun. ®? ift fogar
Sftidjt unb ©chntbigfeit betfelben, bie 3aftänbe im ©emerbc
mefen gu öerbeffern gum ©^uß ber einbeimifdtjen
Strbeit. ©chon erfprießtiche? ift üon ihnen gefdjeben, es

fehlt aber noch, bem ©runbübet abgubetfen unb biegu braucht
e? Setebrung unb 3eit unb fchließe id) bie?mat mit ben
Sfßorten: Senüßt bie 3e11, ba? 3ieI ift meit.

C. H. in S.

S?6 SüuZrirte schWtfterischr Hnnd»rrKer-ZsitLKg (Organ für die offiziellen Publikationen deZ Schweiz. GewerbevereinZ) Nr. 2S

Haushalt, d. h. Regelung der Produktion, Kampf gegen jede

Uebervorteilung und jeden Schwindel, gegen Schmutzkonkurrenz
und Pfuscherei. Wir wollen Ordnung, damit nicht der Große
auf Kosten des Kleinen und mit Hilfe des Kleinen spekulieren
und sich bereichern könne. Wir bedürfen einer Gewerbeord-

nung und eines gesetzlich organisierten Gewcrbestandes, der

diese Gewerbeordnung unter Aufsicht und Leitung des Staates
handhaben kann.

Deutschland und Oesterreich sind uns in diesem Bestreben

vorangegangen. Aber weder die freiwilligen Innungen Deutsch-
lands noch die Zwangsinnungen Oesterreichs haben gehalten,
was der Gesetzgeber und der Handwerker sich von ihnen ver-
sprach. Sie haben freilich die Engherzigkeit und die Vorrechte
der alten Zünfte wieder aufgefrischt, aber zur innern Ordnung
der Gewerdethätigkeit wenig beigetragen, im besten Falle sind

im Lehrlingswesen einige Früchte bemerkbar. Oesterreich ist
noch weitergegangen und hat den Befähigungsnachweis ein-

geführt. Die dortigen Zwangsinnungen beweisen nun ihre
Lebenskraft dadurch, daß sie sich um ihre Privilegien streiten,

z. B. ob ein Hutmacher auch Kappen fabrizieren und ver-
kaufen, ob ein Schlosser auch schmieden oder ein Bäcker sein

Kleingebäck mit einigen Zuckerbrötchen versüßen dürfe. Solche
mittelalterliche Schranken vermögen freilich nichts Frucht-
bringendes zu schaffen und passen in unser Zeitalter wie

wurmstichige Bettstellen in eine Aussteuer. Diese Schranken
und Fesseln sind übrigens nur dem Kleingewerbe angelegt;
große Werkstätten, welche über 2V Arbeiter beschäftigen, sind

frei, sie können produzieren und verkaufen, was und wie sie

wollen. Also Freiheit für die Großen auf Kosten der Kleinen
und Schwachen. Für ffolche Gewerbeordnung und Social-
Politik müssen wir uns bedanken!

(Fortsetzung folgt.)

Konkurrenz.
(Von einem Arbeiter der Möbelbranche.)

Anschließend an den vorangegangenen Artikel „das Hand-
werk hat keinen goldenen Boden mehr" im Unterhaltungs-
blatt einer frühern Nummer dieses Blattes entwerfe ich dies-

mal ein Bild über den eben angeführten Titel. Der Kampf
ums Dasein ist eine Folge von Konkurrenz in Industrie und
Gewerbe. Es wird dieser verschieden geführt, angesehen und
beurteilt. Ehrlich ist die Konkurrenz, wenn sie als Wettbe-
werb auftritt um den ersten Rang in einem Beruf, wenn
der Kampf von tüchtigen Handwerkern und unter denselben

selbst geführt wird. „Mit ungeschulten Gegnern sich messen

ist feige". Diese erstere Art ist aber am Erlöschen. Massen-
Produktion ist die Devise der Gegenwart.

Auch dieses Jahr wiederum zeigen uns die kantonalen

Ausstellungen wahrhaft schöne Bilder von Gewerbetüchtigkeit.
Aber immer muß man sich sagen, daß diese noch unvollkommen
sind in Anbetracht der Beteiligung. Es wäre z. B. auf dem

Lande noch manch tüchtiges, man dürfte sagen geniales
Meisterlein zu finden, dem eine Beteiligung unmöglich ge-

macht wird. Warum, braucht nicht gesagt zu werden. Diese

Ausstellungen wollen uns immer mehr und mehr zeigen, daß
die Handwerker bestrebt sind, rechte Ware in Konsum zu

bringen und mit diesem auch ihrem eigenen Stande „Ehre"
zu verschaffen. Leider ist auch der Zweck dieser Bestre-
bringen noch lange nicht erreicht. Wiederum wirkt die Ge-

werbefreiheir störend. Was nützt Dich, ehrlicher Handwerker,
Dein gewissenhaftes Bestreben, an Ausstellungen Deine Pro-
dulte zu zeigen, wenn Du für Deine gute Arbeit keinen

Absatz hast, oder besser gesagt, wenn Dir diese nicht als
solche geschätzt und anerkannt wird? Seil einigen Jahren
ist der Begriff, die gute Arbeit zu schätzen, bedeutend ver-
schwunden im menschlichen Gesellschaftsleben. Es wird wenig
darnach gefragt; wenn's nur billig ist, auf Qualität wird
nicht gesehen. Die Schmutzkonkurrenz überflutet alles. Manch
solides Geschäft ist deshalb schon zu Grunde gerichtet worden.

Manch tüchtiger Handwerker muß deshalb am Hungertuch
nagen, er kann seine Ware nicht mehr absetzen. Erschreckende
Beispiele dieser Art weist auch die Möbelbranche auf.

Wie kann nun geholfen werden?

Angenommen, es würde binnen kurzem ein Teil der Zunft
eingeführt, es müßte sich der Geselle durch ein Meisterstück
das Meister-Recht erwerben, es würden Verbote gemacht,
daß keiner in ein anderes Handwerk übergreifen dürfte,
so ist nicht überschätzt, wenn gesagt wird (alle Handwerke
ins Auge gefaßt), daß wohl ein Dritteil wegfallen würde.
Auf diese Art müßte unbedingt die Schmutzkonkurrenz der

ehrlichen den Platz räumen. — Denke man sich nun das
schöne Arbeitsfeld, das dem tüchtigen ^/z Teil eingeräumt
würde! Für manchen hoffnungsvollen Jüngling wäre wieder
mehr Gelegenheit geboren, nach seinen Wanderjahren sich

selbständig machen zu können. — Was nützt ihm eine gute
Lehrzeit? Wo ist Zweck und Ziel unserer im Werden be-

griffenen schönen Jnstirute, der kantonalen Lehrwerkstätten,
wenn er dem in ihm erwachten Trieb, seine erworbenen
Kenntnisse den Mitmenschen zu zeigen, nicht Folge leisten,
sie nicht für ihn selbst verwenden kann und er dann so ge-
bunden in der Welt dasteht? Man könnte dann die Kennt-
nisse mit vollem Recht auch ein totes Kapital nennen, wie
das Geld eines Reichen, der es nicht cirkulieren läßt. Oder
wenn er dann noch als geplagtes Meisterlein schlechter daran
ist als ein Arbeiter, wo ist dann der Lohn für seine Lehr-
zeit? —

Wenn es länger so fortgeht, wird es immer noch schlechter.

Also einmal der „Gewcrbefreiheit" einen Schlag versetzen!
(Es handelt sich hier nicht um ein Häuflein Schächter.) —
Auch andern ....-Schutzoereinen steht das Recht der

Initiative zu Gebote. Hoffentlich würden auch ihnen
5V,0VV Unterschriften zufließen. — Daß in meinen Artikeln
viel von der „Selbständigkeit" die Rede ist, könnte man mir
auch tadeln und sagen, es können nicht alle Meister werden,
man müsse auch tüchtige Arbeiter haben, um die großen Ge-
schäfte zu erhalten. Hiezu bemerke ich, daß meine Gedanken

nicht speciell nur auf dieses gelegt sind. Auch macht sich

noch lange nicht bei allen dieser Trieb geltend. Also gute
Arbeiter gäbe es im Gegenteil noch mehr. Es stünde ihnen
nichts anderes zu Gebote, um bei ihren Genossen fortzu-
kommen, als auf ihre eigene Tüchtigkeit Bedacht zu nehmen.

Früher wurde auch mehr Zeit auf die Wanderjahre verlegt,
als heutzutage. — Kommt es nicht selten vor, daß z. B. so

ein ungezogenes Mutterkind, das man in der Fremde nicht
mehr verwenden konnte, schon nach einigen Wochen oder
Monaten in seine Heimat zurückkehrt und sich dann auf's
Meistern verlegt? Nicht ungern entstehen aus solchen noch

Lehrjungen-Züchter. — Denke man sich nun wieder, was
auf einem solchen Acker für Früchte entstehen. Hier zeigt
sich ein sehr wunder Punkt im Lehrlingswesen. Hieraus
entsteht eine gefährliche Konkurrenz, oder sie ist schon lange
gepflanzt worden und im üppigen Wachstum begriffen.

Allen diesen faulen Institutionen, die die Gewerbefreiheit
herbeigeführt, kann bei gutem Willen gründlich abgeholfen
werden, llm Zweck und Ziel der L e h r w e r k st ä t t e n und
der Lehrlingsprüsungen zur vollen Geltung zu brin-
gen, muß darauf Bedacht genommen werden, dem strebsamen
Gesellen zu seinem Ziele zu verhelfen. — Wir haben Arbeiter-
fachvereine, Meisterfachvereine, überhaupt Gewerbevereine, die
im stände sind, etwas an der Sache zu thun. Es ist sogar
Pflicht und Schuldigkeit derselben, die Zustände im Gewerbe-
Wesen zu verbessern zum Schutz der einheimischen
Arbeit. Schon ersprießliches ist von ihnen geschehen, es

fehlt aber noch, dem Grundübel abzuhelfen und hiezu braucht
es Belehrung und Zeit und schließe ich diesmal mit den

Worten: Benützt die Zeit, das Ziel ist weit.
O. H. in 3.


	Konkurrenz

